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Rechtssatz

Keine Folge - Interessenabwägung

Nichtigerklärung der Ausschreibung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) betre:end die Vergabe

sicherheitstechnischer Beratungsdienste im "Sprengel 32" (Krems Stadt, Krems Land und Melk).

Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die antragstellende Gesellschaft ihrer P>icht zur konkretisierenden

Darlegung überwiegender Nachteile überhaupt ausreichend nachgekommen ist. Denn die dargelegten Nachteile

können keineswegs schon schlechthin als übermäßig und entgegenstehenden Interessen überwiegend gewertet

werden: Zwar ist zuzugestehen, daß mit der Nichtigerklärung der Zuschlagsentscheidung bzw der Nichtigerklärung der

Ausschreibung für den Beschwerdeführer Nachteile verbunden sind. In Anbetracht der ihm o:enstehenden

Möglichkeit, sich an einem neuen Vergabeverfahren wieder zu beteiligen und auch daraus (erneut) als Bestbieter

hervorzugehen, können diese im Hinblick auf das ö:entliche Interesse an einer zügigen Durchführung des

Vergabeverfahrens, einschließlich einer alsbaldigen Neudurchführung und einer rechtmäßigen Evaluierung eines

Bestbieters nicht schon per se als unverhältnismäßig bzw auch nur überwiegend gewertet werden.
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